Gourmet - Knospe Reglement
1 Zweck/Geltungsbereich
Der Markenzusatz „Gourmet“ erhalten Knospeprodukte, die sehr gute sensorische und optische Eigenschaften aufweisen, deren Qualität bis zum Konsumenten sichergestellt ist und die periodisch überprüft werden. Der Markenzusatz kann nur aufgrund einer neutralen, unabhängigen, fachgerechten und von der Bio Suisse anerkannten Verkostung vergeben werden. Das Preis-/Wertverhältnis und die Verpackung sind keine Bewertungskriterien. Die „Gourmet“-Knospe schafft für die Kunden eine Informations- und Orientierungshilfe beim Einkauf.
Grundsätzlich sollen alle verarbeiteten Produktgattungen den Markenzusatz erhalten können.
2 Produktanforderung
2.1 Grundanforderung

Der Markenzusatz „Gourmet“ wird an lizenzierte, verarbeitete Knospeprodukte (Nahrungs- und Genussmittel) vergeben. Unverarbeitete Frischprodukte erhalten keine Gourmet-Knospe. Er kann auch an Produkte von Hofverarbeitern vergeben werden, allerdings erst nach einer Prüfung von Rezept und Verfahren, wie bei lizenzierten Knospeprodukten.
2.2 Spezielle Anforderungen

Die Berechtigung zur Verwendung des Markenzusatzes „Gourmet“ erhalten Produkte, die an einer von der Bio Suisse anerkannten Verkostung teilnahmen und die höchste Benotungskategorie erreichten. Der Markenzusatz kann von Lizenznehmern und Hofverarbeitern gemäss den nachfolgenden Bestimmungen verwendet werden. Bei Lizenznehmern wird er im Anhang zum Lizenzvertrag vermerkt; Hofverarbeiter erhalten ein Bewilligungsschreiben. Veränderungen von prämierten Produkten (z.B. Rohstoffqualität, Verarbeitungsverfahren) müssen der Bio Suisse gemeldet und von ihr genehmigt werden. Sie kann die Berechtigung zum Gebrauch des Markenzusatzes von einer erneuten Verkostung abhängig machen.
3 Beurteilungsgremien

Die von der Bio Suisse anerkannten Verkostungsveranstaltungen, die Abläufe und die Anforderungen sind im Anhang I geregelt. 
Die Bio Suisse betreibt zudem eine „Fachstelle Gourmet-Knospe“, die Verkostungen und Folgebeurteilungen durchführt (s. Anhang II). Bei Unstimmigkeiten entscheidet die MKV. 
4 Geltungsdauer der Berechtigung
Prämierungsresultate sind in der Regel 3 Jahre gültig, danach ist das Produkt erneut zu verkosten. Liegt kein gültiges Prämierungsresultat mehr vor, erlischt die Berechtigung zur Verwendung des Markenzusatzes. 
Erfolgte die Erstbeurteilung durch die Fachstelle der Bio Suisse, wird die Gültigkeitsdauer dem Rhythmus der Qualitätsprämierung der Bio Suisse angepasst. Bei saisonalen Produkten und Jahrgangsprodukten (Wein, Schnaps etc.) legt die Fachstelle die Gültigkeitsdauer der Prämierung oder die berechtigte Charge fest. 
Folgeprämierungen sollen wenn immer möglich an offiziellen Veranstaltungen (Qualitätsprämierung Bio Suisse, Concours terroir, cheese awards etc.) durchgeführt werden, der Lizenznehmer ist aber in der Wahl der Prämierungsveranstaltung im Rahmen der Positivliste grundsätzlich frei.
Ergibt sich in der Folgeprämierung ein Widerspruch zur Erstprämierung, hat der Lizenznehmer die Möglichkeit, das Produkt der Fachstelle einzureichen, die als Oberjury definitiv entscheidet.

Stellt die Bio Suisse bei Marktkontrollen Qualitätsprobleme bei Gourmet-Knospeprodukten fest, so ist sie berechtigt, eine ausserordentliche Folgebeurteilung durch die Fachstelle der Bio Suisse anzuordnen. Diese Entscheidet über die Berechtigung zur weiteren Verwendung des Markenzusatzes.

5 Einzureichende Unterlagen
Neben den zur Lizenzierung einzureichenden Unterlagen, ist die Verkostung des Knospeproduktes zu dokumentieren:

- Angaben zum Verkostungsanlass

- Datum der Verkostung

- Erreichte Benotung
- Kurzbeschrieb der Jury (sensorischen Beurteilung)

- Prämierungsurkunde

- Rezeptur und Herstellungsbeschrieb bei Hofverarbeitern

Die Verkaufskanäle für die Gourmet-Knospe-Produkte sind der Bio Suisse mitzuteilen.
6 Anlieferung der Proben

Die Gesuchsteller sind selbst für die Lieferung an die Fachstelle besorgt.

7 Kosten

Der Gesuchsteller hat die Kosten für die Verkostung zu tragen. Die Bio Suisse legt die Kostenpauschale für die Verkostung fest. Ausserterminliche Verkostungen werden gemäss Aufwand verrechnet.
8 Kennzeichnung

Die ausgezeichneten Produkte werden mit der speziellen Gourmet-Knospe ausgezeichnet. Diese Gourmet-Knospe darf auf Verpackungen verwendet werden. Hier ersetzt sie die normale Knospe. Verwendungen der Gourmet-Knospe für Werbezwecke sind mit der Bio Suisse abzusprechen. Die unten stehende Grafik ist verbindlich und entspricht dem verabschiedeten Gestaltungskonzept:
Für Produkte mit über 90 % CH-Rohstoffen

Für Produkte mit unter 90 % CH-Rohstoffen
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Die Logos gibt es in der entsprechenden Ausführung auch in schwarz / weiss und in negativer Form. Sie können bei Bio Suisse bezogen oder von der Bio Suisse Homepage heruntergeladen werden.
9. Reglementsänderungen 

Reglementsänderungen werden von der MKV beantragt und vom Vorstand verabschiedet. 
Fassung vom 10. November 2009
Anhang I

Bio Suisse anerkannte Verkostungen und minimal notwendige Benotung die zur Verwendung des Markenzusatzes „Gourmet“ berechtigen
1. Zulassungskriterien
Verkostungen müssen neutral, unabhängig und fachgerecht durchgeführt werden. Die etablierten Prämierungsveranstaltungen der Lebensmittelbranche sind in der Regel anerkannt. Die Verkoster müssen genügend ausgebildet sein, KonsumentInnenbefragungen oder –beurteilungen sind generell nicht anerkannt.  Branchenverkostungen werden in der Regel nicht als unabhängig betrachtet. Prämierungsveranstaltungen müssen für alle Produzenten/Verarbeiter zugänglich sein. 
Grundsätzlich ist in der Verkostung die höchste Klasse der Kategorie zu erreichen.
Die MKV führt eine Positivliste der zugelassenen Verkostungsveranstaltungen und entscheidet über deren Aufnahme in die Liste. 

2. Positivliste Verkostungsveranstaltungen
	Verkostung
	Notwendige Klassierung

	Concours Suisse des produits du terroir
	18 – 20 Punkte

	Swiss cheese awards
	Diplom

	Qualitätsprämierung Bio Suisse
	19 – 20 Punkte

	Fachstelle Bio Suisse 
	19 – 20 Punkte

	Schweizer Schnaps Forum 
	18 – 20 Punkte

	La Sélection, Basel
	87 – 100 Punkte (Médaille d’or)

	Internationale Prämierungen
	Fallweiser Entscheid durch MKV


Anträge zur Aufnahme von Verkostungsveranstaltungen in die Positivliste können, unter Beilage entsprechender Unterlagen (Reglement), von Veranstaltern und Lizenznehmern der MKV eingereicht werden.
Die Liste der Verkostungsveranstaltungen kann auf Antrag ergänzt oder gekürzt werden. Der Entscheid liegt bei der MKV. 

3. Fachstelle Bio Suisse 
Die Bio Suisse betreibt eine Fachstelle, die Verkostungen und Folgebeurteilungen durchführt (s. Anhang II). Jährlich werden 2 ordentliche Verkostungstermine festgelegt. Ein Termin ist anlässlich des Bio Marchés in Zofingen der zweite findet jeweils im Herbst statt. 
Sie ist zudem Oberjury bei Aberkennungen anlässlich einer Folgeprämierung. 

Die Fachstelle entscheidet bei Feststellung von Mängeln über Auflagen bzl. Datierung und Schutz der Produkte (Verpackung, Kühlkette etc.) oder die Aufhebung der Berechtigung zur weiteren Verwendung des Markenzusatzes. Gegen den Entscheid der „Fachstelle Gourmet-Knospe“ kann bei der MKV Rekurs eingereicht werden. 
Anlässlich der jährlichen Qualitätsprämierung der Bio Suisse ist die Bio Suisse für die Logistik zuständig. Bei ausserordentlichen Degustationsterminen sind die Gesuchsteller selbst für die Lieferung der Proben an die Fachstelle besorgt.
Fassung………..
Anhang II
Degustationspanel der Bio Suisse (Fachstelle)
Die Bio Suisse beauftragt ein Kernteam von 3 Fachleuten zur Bildung der unabhängigen Fachstelle „Gourmet-Knospe“, die Verkostungen und Folgebeurteilungen durchführt. Ein Mitglied soll zugleich Mitglied der MKV sein. Wahlgremium ist die MKV. Dieses Kernteam trägt die Verantwortung für: 

- die professionelle, sachgerechte Beurteilung der angemeldeten Produkte
- die Festlegung der Abläufe 

- die Einhaltung der zeitlichen Vorgaben

- den Beizug von zusätzlichen Sensorikfachleuten
Die Fachstelle beteiligt sich an der Qualitätsprämierung der Bio Suisse anlässlich des Bio Marché Zofingen und legt einen zusätzlichen Beurteilungstermin pro Jahr fest. Sie kann anlässlich der Qualitätsprämierung Bio Suisse am Bio Marché in Zofingen Zusatzbeurteilungen für andere, nicht ausgeschriebene Produktgruppen durchführen. Zusätzliche  oder Expressbeurteilungen innert 4 Wochen sind möglich. Die damit verbundenen Kosten werden vollumfänglich vom Gesuchsteller getragen.
Die Fachstelle legt allfällige Einschränkungen der Geltungsdauer für die Prämierungen fest und ist Oberjury bei Aberkennungen anlässlich einer Folgeprämierung. 
Die Fachstelle wendet das Degustationsmodell „Wädenswil“ an (wie Qualitätsprämierung Bio Suisse), bei Wein kommt die Bewertung nach OIV (Office International de la Vigne et du Vin) zur Anwendung. An der sensorischen Beurteilung sind immer mindestens 3 Personen beteiligt.

Die Fachstelle entscheidet bei Feststellung von Mängeln über Auflagen bzl. Datierung und Schutz der Produkte (Verpackung, Kühlkette etc.) oder die Aberkennung der Berechtigung zur weiteren Verwendung des Markenzusatzes.
Die Fachstelle stellt der Bio Suisse ein Degustationsprotokoll in elektronischer Form mit folgenden Angaben zur Verfügung: 
Datum der Probenahme sowie der Degustation; Degustationsteilnehmer; Benotung; Kurzbeurteilung; allfällige Auflagen.
Die Fachstelle rapportiert der MKV jährlich über die Tätigkeit.
Entschädigung: 

Für Qualitätsprämierungen an ordentlichen Beurteilungsterminen ausserhalb des Bio Marché Zofingen entrichtet die Bio Suisse der Fachstelle einen fixen Beitrag von CHF 300.-- sowie zusätzlich CHF 150.-- pro Produkt und Degustation..
Zusätzlich werden die Spesen gemäss Spesenordnung der Bio Suisse vergütet. Die Fachstelle stellt der Bio Suisse für die geleisteten Beurteilungen Rechnung.
Ausserordentliche Expressbeurteilungen werden dem Lizenznehmer direkt durch die Fachstelle gemäss Aufwand verrechnet.

Die Entschädigung der Teilnahme an der Qualitätsprämierung der Bio Suisse anlässlich des Bio Marché Zofingen ist separat geregelt.
Fassung ………..
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